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Was ist am Behandlungszwang 
für Bienenvölker dran?

Das Veterinäramt der Urkantone verordnet Imkern einen Behandlungszwang gegen Varroamilben für ihre Völker. Damit geht 
man unter anderem in Schwyz über die Bundesbestimmungen hinaus – der Verein Freethebees will wissen, wieso. 

von Patrizia Baumgartner

In vielen Kreisen unbemerkt ha-
ben die vier Urkantone (Nid-
walden, Obwalden, Schwyz und 
Uri) im Januar 2020 die obliga-
torische Varroabehandlung ein-

geführt. «Das heisst, dass Imker der 
 Urkantone seither verpflichtet werden, 
ihre Völker mindestens dreimal jähr-
lich routinemässig einer Säurebehand-
lung zu unterziehen. Ungeachtet des-
sen, wie stark die Völker überhaupt 
befallen sind», empört sich  André 
Wermelinger, Geschäftsleiter des Ver-
eins Freethebees.

Neues Merkblatt verschickt
Die Ausgangslage ist folgende: Gemäss 
Artikel 5 der Schweizer Tierseuchen-
verordnung gelten Milbenkrankhei-
ten der Bienen als «zu überwachen-
de», nicht aber als «zu bekämpfende» 
Seuchen. Das Laboratorium der Urkan-
tone verschickte jedoch Anfang letztes 
Jahr ein Merkblatt mit dem Titel «obli-
gatorische Varroabehandlungen», mit 
dem die Imker aufgefordert werden, 
«die Anzahl Sauer- und Faulbrutfäl-
le tief zu halten», und zwar mit jähr-
licher «konsequenter Varroabehand-
lung nach Vorgabe des Veterinärdiens-
tes der Urkantone». 

Der Veterinärdienst – und somit 
der Steuerzahler – übernimmt die 
Kosten für die Tierarzneimittel, die 
für die Varroa behandlung zugelassen 
sind und schreibt drei Behandlungen 
vor: im August und September je ein-
mal mit Thymol- oder Ameisensäure 
 sowie im November oder Dezember 
mit Oxalsäure.

Kantone dürfen strenger sein
Betreffend des Behandlungszwangs 
fragte Wermelinger im Namen von 

Freethebees bei den zuständigen Be-
hörden nach Details. Das Bundesamt 
für Lebensmittelsicherheit und Vete-
rinärwesen (BLV) schrieb: «Die Kanto-
ne können, beispielsweise für die Be-
kämpfung einer Tierseuche, auf kan-
tonaler Ebene strengere Vorschriften 
erlassen.» 

Der Geschäftsleiter wehrt sich und 
sagt: «Die Westliche Honigbiene ist in 
der Lage, mit der Varroamilbe in Ko-
existenz zu leben.» Zum Beispiel wild 
lebende Kolonien passten sich an die 
Varroamilbe an und: «Nicht behan-
delnde Imker erzielen geringere Ver-
lustraten als ihre behandelnden Kolle-
gen.» Dazu hinterliessen die Behand-
lungen gegen die Varroamilbe starke 

unerwünschte Nebenwirkungen am 
Bienenvolk und seinem Immunsystem. 
Mit diesem Vorgehen würden die Pro-
bleme immer weiter gehen: Nach der 
Varroamilbe würden der kleine Beu-
tenkäfer und danach unzählige wei-
tere neue Parasiten, Viren und Bakte-
rien als Bedrohung für die Bienenvöl-
ker folgen.

Konsequent und flächendeckend
Experten gingen nicht davon aus, dass 
man die Varroamilbe jemals wieder 
wegbrächte. «Dass wir mit dem ste-
tig ansteigenden Medikamentenmiss-
brauch in eine Sackgasse fahren, ist 
offensichtlich», findet Wermelinger. 
Auch beim Veterinäramt der 

Urkantone (VdU) mit Sitz in Brunnen 
wurde Freethebees vorstellig. Der Stell-
vertreter des Kantonstierarztes, Mar-
tin Grisiger, schreibt: «Die Vorgehens-
weise bezüglich Varroabehandlung in 
den Urkantonen basiert auf der lang-
jährigen Zusammenarbeit mit dem 
BLV und weiteren Fachexperten. Wir 
 stützen uns auf die allgemeingültige 
Lehrmeinung, dass eine konsequen-
te Bekämpfung der Varroa milben die 
Bienenvölker stärkt und weniger an-
fällig macht.» Die Varroamilbe müs-
se möglichst flächendeckend bekämpft 
werden. Deshalb übernehme das VdU 
die Kosten für die eingesetzten Mit-
tel. «Dafür erwarten wir, dass die Be-
handlungen auch gemacht werden», 
schreibt er weiter.

Konkrete Begründung fehlt
Vor Monatsfrist wurden erneut alle Im-
ker in den Urkantonen mittels Schrei-
ben vom Kantonstierarzt auf den Be-
handlungszwang gegen Milbenkrank-
heiten hingewiesen. 

Diesmal wurde jedoch eine neue 
Begründung angebracht: Das Vete-
rinäramt stützte den Behandlungs-
zwang im Schreiben vom Februar auf 
den Artikel 59 der Tierseuchenverord-
nung auf Bundesebene. Dieser weist 
den Imker an, «seine Tiere ordnungs-
gemäss zu warten, zu pflegen und Vor-
kehrungen zu treffen, um sie gesund 
zu erhalten». Da die Varroose jedoch 
eigentlich als zu überwachende Seu-
che gilt, sei in Artikel 59 auch kein Be-
handlungszwang enthalten, schluss-
folgert der Vereins leiter. Wermelinger 
empört sich: «Im besagten Artikel 
gibt es kein Wort zu den kantonal ver-
schärften Vorschriften. Und auch keine 
 Begründung, weshalb die Ur kantone 
über die Vorschriften des Bundes hin-
ausgehen.» 

Zwang wird nicht durchgesetzt
Jedoch wird die neue Anordnung be-
treffend Varoose nicht ganz so heiss 
gegessen, wie sie gekocht wird. Die 
 Behandlungspflicht werde bei nicht 
willigen Imkern nicht durchgesetzt, be-
stätigt Grisiger gegenüber Freethebees: 
«Ein aktiver Vollzug bei allen, die nicht 
teilnehmen, hat bis heute nie stattge-
funden», schreibt er. «Imker, die kei-
ne Tierarzneimittel von uns bezie-
hen, werden nicht zur Behandlung ge-
nötigt.» Man sei überzeugt von die-
ser Vorgehensweise. Trotzdem bleibt 
für Freethebees unklar, weshalb das 
 Veterinäramt in seinen Unterlagen von 
einem «Behandlungszwang» schreibt, 
wenn er gar nicht durchgesetzt wird. 

Durch dieses vermeintliche Obligato-
rium werde emotionaler Druck auf die 
Imker ausgeübt.

Zum Schluss versicherte Grisiger, 
dass man «offen für neue Ansätze» sei. 
So werde ein Projekt unterstützt, das 
die Varroa behandlung so weit hinaus-
schiebe, bis die Anzahl Milben zu gross 
wird. Weiter sei auch der Verein Bie-
nen.ch mit der Bitte, Imkern zu ermög-
lichen, auf eine Varroabehandlung zu 
verzichten an das Laboratorium ge-
langt. «Wir bewilligen solche Einzel-
aktionen, wenn die Nachbarimker da-
durch keinem höheren Risiko ausge-
setzt werden», solche Imker müssten 
sich jedoch melden. 

Präventive Behandlung gegen die Varroamilbe oder nicht? Der Verein Freethebees wehrt 
sich gegen den neuen Behandlungszwang in den vier Urkantonen. Bild Ingo Arndt

Die Varroamilbe

Die Varroamilbe ist eine  
etwa 1,1 Millimeter lange und  
1,6 Millimeter breite Milbe, die  
als Parasit an Honigbienen 
lebt. Sie entwickelt und vermehrt 
sich in der verdeckelten Brut 
im Bienenstock. Der Befall von 
Bienenvölkern durch die Milbenart 
wird als Varroose bezeichnet. 
Die Varroamilbe gilt als der 
bedeutsamste Bienenschädling 
weltweit. In der Schweiz ist sie als 
«zu überwachende Seuche» mit 
Meldepflicht eingestuft. (red)

Freethebees

Wie der Name schon sagt, setzt 
sich der Verein «Freethebees» 
für freie Bienen ein. Denn: Die 
Honigbiene ist in der Schweizer 
Natur fast ausgestorben 
und wird trotzdem weder 
geschützt noch gefördert. 
Stattdessen hält der Imker 
seine Tiere als Nutztier (fast 
wie Vieh in der Landwirtschaft) 
und produziert intensiv Honig: 
inklusive Massentierhaltung, 
Zufütterung von Industriezucker, 
Medikamentenmissbrauch, 
Leistungszucht, Kastration 
(Schwarmverhinderung) und 
künstlicher Vermehrung. 
Als Folgen davon gibt es 
seuchenartige Ausbreitungen 
von Bienenkrankheiten 
und Parasiten. Auf diese 
Missstände will der Verein 
aufmerksam machen. (red)

Bedarf an Beratung wurde nicht geringer
Procap March-Höfe (See-Gaster) führt die Generalversammlung schriftlich durch.

Procap ist schweizweit der grösste 
Selbsthilfeverband für und von Men-
schen mit Behinderungen. Auch dieses 
Jahr muss die Sektion Procap March-
Höfe (See-Gaster) aus bekannten Grün-
den auf ein persönliches Treffen bei 
der Generalversammlung verzichten 
und führt diese wie wohl die meisten 
anderen Vereine schriftlich durch.

Im Jahr 2020 war bekanntlich al-
les anders. Eines ist jedoch gleichge-
blieben: Der Bedarf an Beratung und 
Unterstützung in sozialversicherungs-
rechtlichen Fragen wurde nicht gerin-
ger. Trotz der besonderen Situation 
konnte das Team von Procap March-
Höfe die Beratung und Unterstützung 

der Ratsuchenden ununterbrochen 
und auf gewohnt hohem Niveau auf-
rechterhalten. Die Gespräche fan-
den mehrheitlich telefonisch und aus 
dem Homeoffice statt. Sofern persön-
liche Beratungen wieder erlaubt wa-
ren, wurden natürlich die Schutz- und 
Hygienevorschriften eingehalten. Es ist 
erstaunlich und erfreulich wie flexibel 
und offen alle waren für die besonde-
re Situation. Die Arbeit hat auch unter 
erschwerten Bedingungen gut funktio-
niert.

Kontaktloser Umzug
Sogar ein kontaktloser Umzug ist 
dem Team von Procap March-Höfe 

(See-Gaster) Ende März 2020 gelun-
gen. Es war eine logistische und or-
ganisatorische Herausforderung, aber 
mit vereinten Kräften wurde sie ge-
meistert. Die Arbeit konnte sofort nach 
dem Umzug fortgesetzt werden in den 
neuen, selbstverständlich hindernis-
frei zugänglichen Räumlichkeiten an 
der Churerstrasse 15 in Pfäffikon. Ein-
ziger Wermutstropfen ist, dass coro-
nabedingt praktisch keine Besucher 
und Besucherinnen empfangen wer-
den durften.

Alle Anlässe abgesagt
Alle Anlässe und die meisten Höcks 
mussten leider abgesagt werden. Das 

schmerzt, denn der persönliche Kon-
takt zu und unter den Mitgliedern 
von Procap ist sehr wichtig. Beson-
ders schwierig war, dass die Advents-
feier, welche jeweils mit so viel Herz-
blut gestaltet und von allen genos-
sen wird, nicht durchgeführt wer-
den konnte. Mit einer Spezialausga-
be der Sektionszeitschrift «Perspek-
tive» wurde den gut 800 Mitgliedern 
ein wenig Adventsstimmung, Wärme 
und Zusammengehörigkeitsgefühl di-
rekt nach Hause geliefert, verbunden 
mit der Hoffnung, dass 2021 ein gutes 
Jahr wird und sich alle wieder nahe-
kommen dürfen. 
 Procap March-Höfe (See-Gaster)

R E K L A M E

«Die Westliche 
Honigbiene ist 
in der Lage, mit 
der Varroamilbe 
in Koexistenz 
zu leben.»
André Wermelinger  
Geschäftsleiter des Vereins 
Freethebees
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ANLAGEFONDS

Bezeichnung Währung Indices Inv. Wert YTD%

SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A CHF 2/1 f 103.75 0.5
SZKB Strategiefonds Einkommen A CHF 2/1 f 107.49 1.2
SZKB Strategiefonds Ausgewogen A CHF 2/1 f 119.77 2.4
SZKB Strategiefonds Wachstum A CHF 2/1 f 131.55 4.0


